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Beantwortung der Kleinen Anfrage Nr. 2021/1 von Jakob Walter (parteilos) vom 15.Januar
2021 mit dem Titel: «Gruppenfoto Einwohnerrat»

Sehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident

Sehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte

Am 15.Januar 2021 hat Einwohnerrat Jakob Walter eine Kleine Anfrage mit dem Titel: «Gruppenfoto

Einwohnerrat» eingereicht und in diesem Zusammenhang verschiedene Fragen gestellt.

Vorab ist zu bemerken, dass der Einwohnerrat ein eigenständiges Gremium ist, das über ein Rats-

büro und ein Aktuariat verfügt, die für die Organisation des Ratsbetriebs verantwortlich sind. Dem-

entsprechend fällt auch die Organisation eines Gruppenfotos in seine eigene Zuständigkeit respek-

tive in diejenige des Ratsbüros respektive des Aktuariats. Der Gemeinderat ist dafür eigentlich nicht

zuständig.

Zu den einzelnen Fra.qen:

Frage 1)

Wer hat entschieden, mit dem alten Brauch zu brechen?

Es wurde kein Entscheid gefällt, mit dieser Tradition zu brechen. Vielmehr ging die Organisation des

Gruppenfotos angesichts der anhaltenden prekären Corona-Situation und den damit .verbundenen

Einschränkungen vergessen.

Frage 2)

Begründung?

Siehe Beantwortung Frage 1)



Frage 3)

Wurde eine Stellungnahme aus dem Einwohnerrat eingeholt?

Siehe Beantwortung Frage 1)

Frage 4)

Ist der Gemeinderat bereit, Ende 2024 wieder ein Gruppenfoto herstellen zu lassen?

Wenn der Einwohnerrat dies wünscht, kann Ende 2024 wieder ein Gruppenfoto gemacht werden.

Die Organisation kann durch das eigene Sekretariat und/oder die Gemeindekanzlei erfolgen. Es

wäre jedoch sinnvoll, vorgängig die Organisation abzusprechen.

Frage 5)

Sieht der Gemeinderat die Möglichkeit, das verpasste Gruppenfoto des Einwohnerrates in der Zu-

sammensetzung von Ende 2020 nachzuholen?

Wenn der Einwohnerrat dies wünscht, kann er das Gruppenfoto 2020 gerne nachholen. Der Ein-

wohnerrat muss aber selbst entscheiden, ob er dies überhaupt noch will und ab wann er dies als

möglich erachtet. Wie bereits Ende 2020 gelten immer noch strikte Corona-Regeln, welche ein Grup-

penfoto im bisherigen Rahmen erschweren oder gar verunmöglichen könnten.

Mit bestem Dank für Ihre Kenntnisnahme und freundlichen Grüssen
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